
Insolvenz – 
oft eine letzte Chance

Entgegen der landläufi gen Auffassung von Insolvenz 
als schlimmster anzunehmender Möglichkeit, sind 
auch in diesem Fall Hopfen und Malz noch nicht ver-
loren – weder für den Betrieb noch für die Beschäf-
tigten. Unter Umständen fi ndet sich ein neuer Gesell-
schafter oder es steigt ein neuer Investor ein. Oft-
mals ist die Insolvenz so eine letzte Chance für das 
Unternehmen, die Krise zu bewältigen.

Um bestehende Ansprüche nicht zu verlieren und 
offene Forderungen erfolgreich durchzusetzen, sollten 
sich aber alle Betroffenen schnellstmöglich kompe-
tente Beratung und Unterstützung sichern. Erster 
Ansprechpartner ist auch in diesem Fall der Betriebs-
rat. Er behält bis zum Abschluss des Verfahrens 
seine betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungs- 
und Mitgestaltungsrechte.

Und natürlich steht die IG Metall ihren Mitgliedern 
mit Rat und Tat zur Seite. Von der Beratung bis 
hin zum Rechtsschutz vor Gericht – wir sind da. Die 
IG Metall informiert ihre Mitglieder über Regelungen 
und Fristen, die eingehalten werden müssen. Und 
wir unterstützen den Betriebsrat dabei, dem Unter-
nehmen wieder eine wirtschaftliche Basis zu schaffen.

IG Metall – Sicherheit zählt
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Insolvenz
Die wichtigsten Infos im Überblick

 JETZT ZÄHLT 
SICHERHEIT:
 WIR SIND DA.

Die IG Metall – eine starke Gewerkschaft:

> Kompetenz in Sachen Arbeit.
Wir kennen die Probleme in den Betrieben. Und unsere 
Erfahrung macht uns stark.

> Sicherheit im Beruf. 
Wir stehen fest an der Seite der Beschäftigten. Und 
bieten Schutz, wenn es drauf ankommt.

> Gerechtigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft.
Wir vertreten die Interessen der Menschen. Und stellen 
uns einer unsozialen Politik entgegen.

> Präsenz in NRW. 
Wir gestalten eine bessere Zukunft – auf der Arbeit und 
im Leben. Und sind da, wo wir gebraucht werden.

Die IG Metall – kompetent in der Krise:

> Klare Konzepte für Beschäftigung.
Wir arbeiten für die Interessen unserer Mitglieder. 
Und zwar auf allen Ebenen: In der Politik. In der Wirt-
schaft. In den Betrieben.

> Fest an der Seite der Betroffenen.
Wir wissen genau, wo wir stehen. Für uns zählt das, 
was für die Menschen zählt: Deine Zukunft ist unser 
Auftrag.

> Konsequent für die Rechte der Beschäftigten.
Wir kennen die Tricks der Unternehmen und die 
Schlichen der Politik: Fairness und echte Lösungen gibt 
es nur mit uns.

> Konfl iktbereit, wenn es drauf ankommt.
Wir werden die Krise gemeinsam meistern. Gerade in 
harten Zeiten gilt: Jedes Mitglied macht uns stärker.

IG Metall. Deine Stimme hat Gewicht.
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Insolvenz – 
was sind die Folgen?

Insolvenz –  
was ist das?

Ist ein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschul-
det, so können die Gläubiger oder das Unternehmen 
selbst ein Insolvenzverfahren beantragen. Mit der 
Eröffnung des Verfahrens durch das Insolvenzgericht 
gehen die Rechte und Pflichten des Unternehmens  
auf einen Insolvenzverwalter über. Dieser ist eine von 
den Gläubigern und vom Unternehmen unabhängige 
Person. Er ist auch Ansprechpartner für die Beschäf-
tigten und den Betriebsrat. Ziel des Insolvenzverfah-
rens ist die bestmögliche Befriedigung aller Gläubiger. 
Auch die Beschäftigten sind Gläubiger, zum Beispiel 
wegen rückständiger Lohn- und Gehaltsforderungen. 

Welche Ansprüche haben Vorrang?

Bei den Forderungen der Gläubiger haben die so 
genannten Masseverbindlichkeiten Vorrang vor 
Insolvenzforderungen. Masseverbindlichkeiten sind 
im Wesentlichen Ansprüche, die nach der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Dazu 
gehören zum Beispiel die Lohn- und Gehaltsansprüche 
der Beschäftigten, für die Zeit nach der Insolvenzeröff-
nung. Insolvenzforderungen sind Ansprüche, die 
schon vor Insolvenzeröffnung bestanden haben. Dazu 
gehören auch Arbeitsentgeltansprüche aus der Zeit 
vor der Insolvenzeröffnung.

Fragen zum Thema Insolvenz? 
Die IG Metall informiert ihre Mitglieder.  

Mit der Insolvenz ist nicht automatisch ein Ende  
des Arbeitsverhältnisses verbunden. Dieses besteht 
auch nach der Insolvenzeröffnung mit allen Rechten 
und Pflichten bis zur Aussprache einer Kündigung fort.

Was ist ein Insolvenzplan?

Der Insolvenzplan ist eine Möglichkeit, den lang-
fristigen Erhalt des Betriebs zu sichern. Dabei können 
auch Vereinbarungen getroffen werden, die von der 
Insolvenzordnung abweichen. Der Betriebsrat muss 
darauf achten, dass der Insolvenzplan nicht unverhält-
nismäßig zu Lasten der Beschäftigten geht (zum 
Beispiel bei hohen Lohn- und Gehaltseinbußen).

Was passiert bei Altersteilzeit?

Achtung: Das Wertguthaben, das Altersteilzeitler vor 
Insolvenzeröffnung angesammelt haben, zählt als 
Insolvenzforderung und ist damit nicht gesichert. 
Deshalb ist eine gesetzliche Pflicht zur Insolvenzsiche-
rung geregelt worden, die schon ab Beginn der 
Arbeitsphase gilt. Der Arbeitgeber ist danach aber nur 
verpflichtet, das Arbeitsentgelt für die Freistellungs-
phase ohne die Aufstockungsleistungen abzusichern. 
Im Insolvenzfall zahlt dann der Versicherer das 
Wertguthaben an den Altersteilzeitler aus. 

Ärger wegen Insolvenzforderungen? 
Die IG Metall berät ihre Mitglieder.

> Fallen Entgeltzahlungen aus, könnte dies ein 
Hinweis auf eine vorliegende Insolvenz sein. In diesem 
Fall: Nicht voreilig kündigen, sondern den Betriebsrat 
oder die IG Metall einschalten. 

> Lohn- und Gehaltsforderungen, die bis zur Insol-
venzeröffnung noch nicht bezahlt wurden, müssen 
beim Insolvenzverwalter angemeldet werden. Für die 
letzten drei Monate vor Insolvenzeröffnung haben  
Be-schäftigte Anspruch auf Insolvenzgeld. Dies muss 
bei der Arbeitsagentur beantragt werden. 

> Entgeltforderungen für die Zeit nach der Insolvenz-
eröffnung müssen nicht angemeldet werden. Sollte 
der Insolvenzverwalter jedoch nicht pünktlich zahlen, 
müssen sie rechtzeitig geltend gemacht werden.

> Urlaubsansprüche (von vor und nach der Insolvenz-
eröffnung) bestehen auch gegenüber dem Insolvenz-
verwalter und müssen von ihm erfüllt werden.

> Während eines Insolvenzverfahrens gilt nur  
eine kurze Kündigungsfrist von längstens drei Mona-
ten. Gegen eine Kündigung kann jeder Beschäftigte 
klagen. Dies empfiehlt sich vor allem, wenn Aus- 
sicht auf Fortführung des Betriebes besteht. IG Metall-
Mitglieder erhalten kostenlosen Rechtsschutz.

Probleme mit Anträgen? 
Die IG Metall unterstützt ihre Mitglieder.

Insolvenz – 
worauf muss ich achten?
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